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§ 32 BVergG 2018 Arten des
Wettbewerbes

 BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Wettbewerbe können als Ideenwettbewerbe oder als Realisierungswettbewerbe durchgeführt werden.

2. (2)Ideenwettbewerbe sind Verfahren, die dazu dienen, dem öffentlichen Auftraggeber insbesondere auf den

Gebieten der Raumplanung, der Stadtplanung, der Architektur und des Bauwesens, der Werbung oder der

Datenverarbeitung einen Plan oder eine Planung zu verschaffen, dessen oder deren Auswahl durch ein

Preisgericht aufgrund vergleichender Beurteilung erfolgt.

3. (3)Realisierungswettbewerbe sind Verfahren, bei denen im Anschluss an die Durchführung eines

Ideenwettbewerbes ein Verhandlungsverfahren zur Vergabe eines Dienstleistungsauftrages gemäß § 37 Abs. 1

Z 7 durchgeführt wird.

4. (4)Die Durchführung von Wettbewerben hat im Wege eines offenen, eines nicht offenen oder eines geladenen

Wettbewerbes zu erfolgen.

5. (5)Beim offenen Wettbewerb wird eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmern und Personen öffentlich zur

Vorlage von Wettbewerbsarbeiten aufgefordert.

6. (6)Beim nicht offenen Wettbewerb werden, nachdem eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmern und

Personen öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen aufgefordert wurde, ausgewählte geeignete

Wettbewerbsteilnehmer zur Vorlage von Wettbewerbsarbeiten aufgefordert.

7. (7)Beim geladenen Wettbewerb wird eine beschränkte Anzahl von geeigneten Wettbewerbsteilnehmern

unmittelbar zur Vorlage von Wettbewerbsarbeiten aufgefordert.
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